
Der Bürgermeister als Baubehörde I. Instanz

Ramsau am Dachstein am 20.11.2025

angeschlagen am:        20.11.2025
abgenommen am:................................

KUNDMACHUNG
Endbeschauen

Nachstehend angeführte Konsenswerber haben beim Gemeindeamt Ramsau am Dachstein - Bauamt
- um die Erteilung der Bewilligung nachstehender Bauführungen angesucht.

Rechtsgrundlagen:
§§ 40-44 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991, BGBl. Nr. 51, sowie §§ 38 Abs 1,
24 Abs. 1 und 25 des Stmk. Baugesetzes 1995 (StBauG) i.d.g.F. LGBl. Nr. 11/2020.

03.12.2025

Datum Uhrzeit Betreff Bauwerber GST. KG

03.12.2025 15:00 Uhr Um-, und Zubau am
bestehenden gewerblichen
Beherbergungsbetrieb mit
Errichtung einer
Betriebsführerwohnung
und Nutzungsänderung

Herbert Walcher 1166/1 Ramsau

Gemäß den Bestimmungen des steiermärkischen Baugesetzes 1995 i.d.g.F. besitzen im Verfahren
zur Erteilung der Benützungsbewilligung lediglich der Bauwerber, der Bauführer sowie die
Baubehörde Parteistellung. 

Diese Verständigung ergeht an:
Öffentliche Bekanntmachung durch Anschlag
Kundmachung auf der Gemeindehomepage

Im Auftrag des Bürgermeisters:

Engelhardt Christian


